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BERICHT ÜBER DIE JAHRESRECHNUNG 2021 DER WAISEN- UND 
JUGENDSTIFTUNG LANDSHUT  

gemäß Art. 20 Abs. 3 BayStG i.V.m. Art 102 GO  und §§ 77 – 82 KommHV- K 
 
 

Einnahmen / 
Ausgaben Ansatz Rechnungs-

ergebnis Differenz 

Verwaltungshaushalt 24.430,00 € 24.464,24 € 34,24 € 

Vermögenshaushalt 8.086,00 € 15.974,49 € 7.888,49 € 

Gesamt 32.516,00 € 40.438,73 € 7.922,73 € 
 

  
Der Stiftungszweck der Waisen- und Jugendstiftung wurde Anfang des Jahres 2005 erweitert, 

so dass die zur Verfügung stehenden Mittel einem größeren Personenkreis zu Gute kommen. 

Neben der - nach wie vor vorrangigen, aber mittlerweile kaum mehr vollziehbaren - 

Unterstützung von bedürftigen Vollwaisen können nun auch andere sozial benachteiligte und 

bedürftige Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene gefördert werden; entweder als 

einzelfallbezogene Hilfe oder durch Bezuschussung von Projekten der sozialen Arbeit. 

Darüber hinaus sind die Förderung der Begegnung von Kindern, Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen, insbesondere auf kulturellen und sozialen Gebieten sowie die Übernahme von 

Investitionen, die der Förderung von Familien, Kindern und Jugendlichen dienen, möglich. 

 

Im Rechnungsjahr 2021 wurden insgesamt Zuschüsse i.H.v. 7.898,02 € ausgereicht. Davon 

wurden 2.659,22 € für projektbezogene Bezuschussung von Maßnahmen der sozialen Arbeit 

verausgabt. In diesem Zusammenhang wurde beispielsweise ein Zuschuss an den 

Nachbarschaftstreff in der Porschestraße geleistet. Außerdem wurden 5.000,00 € aus den 

Stiftungsmitteln für Jugendbegegnungen bereitgestellt, welche in Form eines Zuschusses dem 

Familienzentrum zu Gute kamen. Auch wurden Mittel i.H.v. 238,80 € für die einzelfallbezogene 

Unterstützung von sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen verausgabt. Hierbei 

wurden die Betreuungskosten für einen Hort sowie Fahrkosten zu einer Förderschule 

übernommen.  

Der Kassenbestand der Waisen- und Jugendstiftung betrug zum Rechnungsabschluss 

368.119,09 €. 

 

In der allgemeinen Rücklage der Waisen- und Jugendstiftung waren zum 31.12.2021 

368.755,33 € enthalten.  

Der Stand der Sonderrücklage Herold, deren Erträge ebenfalls zur Erfüllung des 

Stiftungszwecks zur Verfügung stehen, beträgt wie im Vorjahr 120.000 €. Dieser ist in voller 
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Höhe als Festgeld angelegt. Die Zusammensetzung der Geldanlagen der Waisen- und 

Jugendstiftung kann der entsprechenden Übersicht entnommen werden, die als nicht-

öffentliche Anlage zum Tagesordnungspunkt 3 des Haushaltsausschusses vom 23.06.2022 

im Ratsinfosystem eingestellt ist. 

 

Das in seinem Wert zu erhaltende Grundstockkapitalvermögen (inkl. SoR Herold) der Waisen- 

und Jugendstiftung beträgt zum 31.12.2021 insgesamt 428.902,18 €. Die freie Rücklage wird 

analog der Vorgehensweise bei der Hl. Geistspitalstiftung zum Ausgleich von Verlusten (z.B. 

Inflation) dem Grundstockvermögen zugeordnet. Als Mittelverwendungsrückstand stehen 

insgesamt 59.853,15 € zur Verfügung. Diese Mittel können im Jahr 2022 zusätzlich zu den 

laufenden Erträgen für den Stiftungszweck verausgabt werden. 

 

 

 

Gesamtergebnis 2021 

 
 

Im Ergebnis schloss das Jahr 2021 besser ab als geplant. Der Allgemeinen Rücklage konnten 

rund 7.900 € mehr zugeführt werden als ursprünglich veranschlagt. 

 

 

 

 

 

Ansatz Rechnungs-
ergebnis

Veränderung

Verwaltungshaushalt
Minderausgaben Zuschüsse für laufende Zwecke 16.244,00 € 7.898,02 € 8.345,98 €
Summe der sonstigen Verbesserungen und 
Verschlechterungen im Verwaltungshaushalt -457,49 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt 8.086,00 € 15.974,49 € 7.888,49 €

Vermögenshaushalt
überplanmäßige Zuführung 7.888,49 €
keine Bewegungen im Vermögenshaushalt

Zuführung zur Allgemeinen Rücklage 8.086,00 € 15.974,49 € 7.888,49 €
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Nachrichtlich: 

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre 

  

 2019:  24.494 € 

 2020: 44.494 € 

 2021: 24.464 € 

 

Durchschnitt der letzten 3 Jahre: 31.151 € 

Hiervon eins von Hundert: 312 € 

 
Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestrücklage wird demnach zu jeder Zeit erreicht.  

Stand zu 
Beginn des 

Haushaltsjahres 
01.01.2021

Zuführungen 
2021

Entnahmen 
2021

1. Allgemeine Rücklage 353 216 200 369

2. Sonderrücklagen
2.1 Vermächtnis Herold 120 120
Summe 2 120 120
Summe 1 + 2 473 216 200 489

Art

Stand am Ende 
des 

Haushaltsjahres 
31.12.2021

Übersicht über die Rücklagen in 1000 €



5 
 

 Vermögensübersicht in 1000 €  
         
    Art des Vermögens Anfangs-

stand 
01.01.2021 

Zugang Abgang Abschrei-
bungen 

Endstand 
31.12.2021 

  

                  
  A. Forderungen des Anlage-            
   vermögens und der Geldanlagen            
   nach § 76 Abs. 1 KommHV            
               
               

  1. 
Forderungen des 
Anlagevermögens            

   Forderungen aus Darlehen                -                           -        
               

  2.  
Geldanlagen (aus 
Rücklagemitteln)            

  2.1 Wertpapiere             320              200                 120      
  2.2 Barbestand             153           216                   369      
               
  B. Anlagevermögen            
   nach § 76 Abs. 2 KommHV            
               
  1. Grundstücke         2.195                  2.195      
                  

    Gesamtvermögen         2.668           216            200              2.684      

 

 

 

Am 31.12.2021 betrug das Gesamtvermögen der Waisen- und Jugendstiftung 2.683.663,33 €. 

 

Die Stiftung ist schuldenfrei. 
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